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UNTERWEISUNG  
 
Umgang mit Gefahrstoffen 
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Thema des 3. Moduls : Gefährdungen beim Umgang mit 
Gefahrstoffen 
 

- Wirkungen von Gefahrstoffen 
- Gesundheitsgefahren 
- Physikalische Gefahren 
- Umweltgefahren 

 
 
- Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen 

- Technische Maßnahmen 
- organisatorische Maßnahmen 
- persönliche Schutzausrüstung 
 

                       Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung 
                     als wichtige Informationsquelle 
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Grundvoraussetzung für das Arbeiten mit Gefahrstoffen: 
 

Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung beinhaltet: 
 
 - Ermittlung der Gefährdungen (= mögliche Gefahren) 
 - daraus abzuleitenden Schutzmaßnahmen 
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Schematischer Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung  

Arbeiten mit Gefahrstoffen 
Gefahrstoff-
verzeichnis 
DaMaRIS 

Sicherheits-
datenblatt 

Ermittlung der Gefährdungen 
(inhalativ, dermal, 
physikalisch-chemisch)  

Substitutionsprüfung  

Betriebs-
anweisung 

Maßnahmen für das sichere 
Arbeiten festlegen und 

durchführen  

• technisch 
(z.B Absaugung, 
Kapselung),  

• organisatorisch 
(z.B. Unterweisung, 
Betriebsanweisung) 

• personenbezogen 
(z.B. Schutzhandschuhe, 
Atemschutz, Schutzbrille) 

• Arbeitsmedizinische 
Vorsorge 
(Pflicht- / 
Angebotsvorsorge) 
 

Maßnahmen ausreichend? 
 oder  oder   

Zu beachten: 
 
- Kennzeichnung 
- Lagerung 

(Sicherheitsschrank) 
- Reaktionen 

(z.B. mit anderen 
Stoffen,  expl.gefährlich) 

- Havarien 
- Abfallentsorgung 
- Transport 

(inner- / außerbetrieblic) 
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Gefahrstoffe – Rangfolge der Schutzmaßnahmen? 
 
S – T – O – P – Prinzip: Bevor Schutzmaßnahmen ergriffen werden, 
sollte geprüft werden: Gibt es für diese Tätigkeit einen weniger 
gefährlichen Stoff (S steht für Substitution)? 

Technische Schutzmaßnahmen 
T 

Organisatorische Schutzmaßnahmen 
O 

Persönliche Schutzmaßnahmen 
P 

z.B. Abzug, Absaugung 

z.B. SDB, Betriebsanweisung, Unterweisung 

PSA, z.B. Schutzbrille, Handschutz, Atemschutz 
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Gefahrstoffe – Definition? 
 

Gefahrstoffe sind Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse 
mit gefährlichen Eigenschaften. 
 
Sie können akute oder chronische gesundheitliche 
Schäden beim Menschen verursachen, entzündlich 
explosionsgefährlich oder gefährlich für die 
Umwelt sein. 
 
Gefahrstoffe sind an der Gefahrstoffkennzeichnung 
auf dem Etikett zu erkennen. Eine Gefahrstoffkenn- 
zeichnung besteht nach CLP-Verordnung aus 
Gefahrenpiktogrammen, den Signalwörtern 
 „Gefahr“ bzw. „Achtung“, Gefahrenhinweisen 
(H-Sätze, Hazard statements) und Sicherheits- 
hinweisen (P-Sätze, Precautionary statements).  
 
Zu den Gefahrstoffen zählen auch Holzstaub, Ottokraftstoff, 
Dieselmotoremissionen, Schweißrauche, Ozon, Narkosegase usw. 
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Expositionspfade von Gefahrstoffen in den  Körper 

Verschlucken
Stäube und 
Flüssigkeiten

Einatmen
Gase, Dämpfe,
Stäube und 
Aerosole

Hautresorption
Stäube und 
Flüssigkeiten

Injektion
Flüssigkeiten

Bild: pixabay

 Beachten Sie, dass die schädigende 
Wirkung von Gefahrstoffen abhängt 
von: 
 den jeweiligen Stoffeigenschaften, 
 der aufgenommenen Menge, 
 der Einwirkzeit, 
 dem Aufnahmeweg (Mund, Haut, 

Atmung). 
 

 Denken Sie auch daran, dass sich ein 
Gefahrstoff sowohl am Aufnahmeort 
direkt, als auch zeitverzögert in 
anderen Organen auswirken kann. 
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Wirkorte von Gefahrstoffen im Körper 
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Gefahrstoffe – rechtliche Einordnung (international) 
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Gefahrstoffe – rechtliche Einordnung (national) 
 

Technisches 
Regelwerk 
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Gefahrstoffverordnung  und technisches Regelwerk 
 

Inhalte der 
GefstoffV: 

Abschnitt 1 Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 
Abschnitt 2 Gefahrstoffinformation 
Abschnitt 3 Gefährdungsbeurteilung und Grundpflichten 
Abschnitt 4 Schutzmaßnahmen 
Abschnitt 5 Verbote und Beschränkungen 
Abschnitt 6 Vollzugsregelung und Ausschuss für Gefahrstoffe 
Abschnitt 7 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
Anhang I Besondere Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten 
Anhang II Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für 
 bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse 
Anhang III Spezielle Anforderungen an Tätigkeiten mit organischen Peroxiden 

Technisches 
Regelwerk 

TRGS Themengebiet 
001 Allgemeines, Aufbau und Anwendung 

Reihe 200 Inverkehrbringen von Stoffen, 
Zubereitungen und Erzeugnissen 

Reihe 400 Gefährdungsbeurteilung 

Reihe 500 Schutzmaßnamen bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen 

Reihe 600 Ersatzstoffe und Ersatzverfahren 

Reihen 700 und 800 Brand- und Explosionsschutz 

Reihe 900 Grenzwerte, Einstufungen, 
Begründungen und weitere 
Beschlüsse des AGS 
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GHS / CLP-Verordnung 
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Eigenschaften der Gefahrstoffe und Kennzeichnung  



Universität Konstanz 

Kennzeichnung  von Gefahrstoffen 

GHS 01 GHS 02

GHS 03 GHS 04

GefahrExplosion 
durch geringe 
Einwirkung von
Feuer, Wärme, 
Erschütterung, 
Reibung .

GHS 05 GHS 06

GHS 08GHS 07

GHS 09

(Selbst-)Entzündung 
ausgelöstdurch 
Funken, Wärme, 
Wasserkontakt ..

Brandverstärkung 
auch ohne 
Luftzufuhr

Brandauslösung 
in der Umgebung

Zerbersten der 
Gas?asche

Kälteverletzungen 
bei Berührung

Verätzung mit 
schweren 
Gewebeschäden

Zerstörung von 
Metallen

Reizwirkung
Gesundheits-
schäden

Schädigung der 
Ozonschicht

Lebensbedrohliche 
Vergiftung schon 
durch geringe 
Mengen bei 
kurzem Kontakt

Sehr schwere 
Gesundheits-
schäden
mit verzögert 
einsetzendem 
Verlauf

Vergiftung von 
Wasserorganismen

Langfristige Schäden 
im Ökosystem

 Kennzeichnung erfolgt anhand 
der Einstufung (Gefahrenklassen). 
 

 Ein Piktogramm kann für mehrere 
Gefahrenklassen gelten. 
 

 Ein Gefahrstoff kann mit mehreren 
Piktogrammen gekennzeichnet sein. 
 

 Für manche Gefahrenklassen und 
 -kategorien ist kein Piktogramm 
 erforderlich. 
 

 Signalwörter sollen auf den ersten Blick 
auf die potenzielle Gefährdung 
aufmerksam machen 
- „Gefahr“ bei schwerwiegenden  
   Gefährdungen. 
- „Achtung“ bei Kategorien mit geringeren  
   Gefährdungen. 
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Kennzeichnung – H-Sätze und P-Sätze  

 H-Sätze beschreiben Gefährdungen, die vom 
Gefahrstoff  ausgehen. 
(zusätzlich: europäische Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) 

 P-Sätze sind Sicherheitshinweise, die zur Begrenzung 
oder Vermeidung schädlicher Wirkungen zu beachten 
sind 

 Kennziffern sind 3-stellig, folgen einer international 
normierten Systematik 

Hinweis: 
Um Etiketten nicht zu überfrachten, wird die 
Anzahl der P-Sätze auf dem Etikett 
begrenzt. Weitere Informationen liefert das 
Sicherheitsdatenblatt. 
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Kennzeichnung – H-Sätze und P-Sätze  
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Arbeiten mit Gefahrstoffen – was ist zu tun? 
 

geplanter Einsatz eines Gefahrstoffes  

INFORMATIONSERMITTLUNG 
(über Sicherheitsdatenblatt) 

GEFAHRSTOFF- 
VERZEICHNIS 

(DaMaRIS) GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 
 Festlegung und Durchführung 
    der Schutzmaßnahmen 
 Überprüfung der Wirksamkeit 

BETRIEBS-
ANWEISUNG 

 
 Unterweisung   
     der Mitarbeiter  
     anhand der BA  
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Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen 
 
Sicherheitsdatenblätter 
 
Für alle Gefahrstoffe, mit denen die 
Beschäftigten umgehen, müssen 
aktuelle Sicherheitsdatenblätter 
verfügbar sein. 
 
Sie enthalten alle wesentlichen Informationen, 
um die für den Gesundheitsschutz, die Sicherheit 
am Arbeitsplatz und den Schutz der Umwelt 
erforderlichen Maßnahmen treffen zu können. 
 
Jeder Beschäftigte muss Zugang zu diesen Sicherheitsdatenblättern haben 
(Hinweis: müssen nicht in Papierform vorliegen)  
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Das Sicherheitsdatenblatt 

Folgende Angaben (bzw. Abschnitte) müssen enthalten sein: 
 
 1.    Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 2.    Mögliche Gefahren 
 3.    Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 4.    Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 5.    Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 6.    Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 7.    Handhabung und Lagerung 
 8.    Expositionsbegrenzung / Persönliche Schutzausrüstung 
 9.    Physikalische und chemische Eigenschaften 
10.   Stabilität und Reaktivität 
11.   Toxikologische Angabe 
12.   Umweltspezifische Angaben 
13.    Hinweise zur Entsorgung 
14.    Angaben zum Transport 
15.    Rechtsvorschriften 
16.    Sonstige Angaben 

Rechtliche Grundlage: REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe) 
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Das Sicherheitsdatenblatt 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 1 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Stoffname und Hersteller 
 
• Stoffname = Produktidentifikator 

• muss mit Angaben auf dem Kennzeichnungsetikett 
übereinstimmen 

• Registrierungsnummer, falls Stoff registrierungspflichtig 
und registriert 

• relevante Verwendungen: „Was macht man damit“ 
• Verwendungen, von denen abgeraten wird  
 

• Hersteller 
• Name und Adresse 
• Ersteller des Sicherheitsdatenblattes 
• Notrufnummern 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 2 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Mögliche Gefahren 
 
• Einstufung des Stoffes/Gemisches 

• Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes 
• H-Sätze 
 

• Kennzeichnung 
• Piktogramme 
• Signalwort 
• H-Sätze 
• P-Sätze 
 

• Sonstige Gefahren 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 3 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Zusammensetzung 
 
• Angaben aller gefährlichen Bestandteile oberhalb der 

Berücksichtigungsgrenzwerte 
 

• Genaue Angaben von Gewichts- oder Volumenprozent in abnehmender 
Reihenfolge oder 
 

• Bereiche von Gewichts- oder Volumenprozent in abnehmender 
Reihenfolge 
 

• Für alle anzugebenden Stoffe 
• Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes 
• H-Sätze 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 4 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
• Maßnahmen nach Expositonswegen 

• Verschlucken 
• Einatmen 
• Berühren mit der Haut 
 

• Akut oder verzögert auftretende Symptome 
 

• Hinweise für den Arzt 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 Machen Sie sich mit den Vorkehrungen für den 
Notfall vertraut (Erreichbarkeit der Ersthelfer, 
Standort von Notdusche, Augenspüleinrichtung, 
Erste-Hilfe-Kasten). 

 Maßnahmen entsprechend der Expositionswege 
 

 Handeln Sie im Falle eines Stoffkontaktes bzw. 
einer Stoffaufnahme entsprechend der 
betrieblichen Notfallregeln besonnen und 
situationsbezogen. 

 

 Beachten Sie, dass Symptome auch erst nach 
vielen Stunden auftreten können – holen Sie daher 
rechtzeitig ärztlichen Rat ein.  
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 5 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
• Anzugebende Löschmittel 

• geeignet 
• nicht geeignet 
 

• Besondere Gefahren wie Entstehen giftiger Dämpfe 
 

• Hinweise für Brandbekämpfung 
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Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 Handeln Sie entsprechend der Brandschutzordnung. 

 Beachten Sie, dass zur Brandbekämpfung nicht bei jedem Stoff 
alle Löschmittel geeignet sind (siehe hierzu: 
Betriebsanweisung bzw. Sicherheitsdatenblatt). 

 Berücksichtigen Sie, dass im Brandfall vom Gefahrstoff 
besondere Gefahren ausgehen können: 
 Freisetzung giftiger Gase 
 Bersten von Behältern 
 gefährliche chemische Reaktionen 

 Führen Sie Maßnahmen zur Brandbekämpfung nur unter 
Beachtung des Selbstschutzes durch. 

 Unternehmen Sie Löschversuche mit Feuerlöscher 
soweit der Brand noch in der Entstehungsphase ist. 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 6 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Maßnahmen bei unbeabsichtigter 
Freisetzung 
 
• Personenbezogene Maßnahmen 

• für nicht geschultes Personal 
• für Einsatzkräfte 
 

• Umweltschutzmaßnahmen 
 
• Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
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Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 Entsprechend der Stoffeigenschaften gilt: 
 Verschüttete Substanz nicht ungeschützt berühren, Augen- und 

Hautkontakt vermeiden, Dampf oder Nebel nicht einatmen. 
 Für ausreichende Belüftung sorgen. 
 Zündquellen entfernen/ausschalten. Nicht rauchen. 
 Notwendige Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen 

fernhalten. 

 Bei kleinen freigesetzten Mengen: Produkt mit viel Wasser  
verdünnen und aufnehmen, Wasser in die Kanalisation entsorgen. 

 Für größere Mengen: Produkt abpumpen. Bei Resten: Ausgetretenes 
Material mit neutralisierendem und unbrennbarem Aufsaugmittel 
eingrenzen und in einen geeigneten Entsorgungsbehälter geben.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen! 

 Kontaminiertes Material als Abfall sachgerecht entsorgen. 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 7 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Handhabung und Lagerung 
 
• Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

• Bedingungen am Arbeitsplatz (z.B. Abzug) 
• Hinweise auf Ess- und Trinkverbote 
• Hygienemaßnahmen 

 
• Schutzmaßnahmen zur sicheren Lagerung 

• Lagerungsbedingungen 
• Beachten von Umgebungsbedingungen 
• Einsatz von Mitteln zur Stabilisierung 
• Lüftungsmaßnahmen 
• Verpackung 
• Aufbewahrung unter Verschluss 
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Hygienemaßnahmen 

 Vermeiden Sie die Berührung bzw. den Kontakt mit 
Augen, Haut und Kleidung! 

 Essen, trinken und rauchen Sie nicht in dem Bereich,  
in dem Sie mit Gefahrstoffen umgehen! Bewahren Sie 
dort auch keine Lebensmittel auf. 

 Nutzen Sie bei Bedarf vor dem Umgang 
Hautschutzcreme. 

 Reinigen Sie Ihre Hände nach Arbeitsende und vor 
Pausen gründlich! Entfernen Sie Produktreste von der 
Haut mit einem geeigneten Reinigungsmittel! 

 Verwenden Sie Hautpflegemittel (rückfettende Creme) 
nach der Arbeit. 

 Wechseln und reinigen Sie verunreinigte Kleidung! 

 Bewahren Sie Straßen- und Arbeitskleidung getrennt 
voneinander auf! 
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Handhabung am Arbeitsplatz 

 Arbeiten Sie sorgsam, sodass ein ungewolltes 
Freisetzen (z. B. Verspritzen, Aerosolbildung, 
Gasentweichung) vermieden wird. 

 Verwenden Sie zweckentsprechende 
Arbeitsgeräte für die Tätigkeiten mit den 
Gefahrstoffen. 

 Vermeiden Sie direkten Augen- und Hautkontakt. 

 Sorgen Sie für einen gut belüfteten, ordentlichen, 
aufgeräumten Arbeitsplatz. 

 Lassen Sie Gefäße nicht offenstehen. 

 Halten Sie die Regeln zum Brand- und 
Explosionsschutz ein, insbesondere zum 
Fernhalten von Zündquellen. 

 Mischen Sie Gefahrstoffe nicht mit anderen 
Produkten oder Chemikalien, sofern die Folgen der 
Reaktion nicht sicher beherrscht werden können. 
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Aufbewahrung und Lagerung 
Bewahren Sie die Gefahrstoffe so auf, dass 

 
 nur die benötigten Gefahrstoffe am Arbeitsplatz 

bereitstehen 
 

 nicht benötigte Gefahrstoffe zur späteren Verwendung 
sicher und separat gelagert werden (Gefahrstoff-, 
Sicherheitsschränke) 
 

 Missbrauch und Fehlgebrauch verhindert werden 
(Giftstoffe unter Verschluss) 
 

 sie sich an festgelegten, übersichtlich geordneten und 
entsprechend gekennzeichneten Orten befinden 
 

 sie nicht durch ihre Form oder ihren Inhalt mit 
Lebensmitteln verwechselt werden können 
 

 diese sich nicht in der Nähe von Arznei-, Lebens- oder 
Futtermitteln befinden. 
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Aufbewahrung / Lagerung in Sicherheitsschränke 

Säure- / Laugenschränke 

Wichtig: Achten Sie auf 
Zusammenlagerungsverbote 

Gasflaschen- 
schrank 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 8 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Exposition und PSA 
 
• Zu überwachende Parameter 

• Stoffe mit  Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und BGW 
Diese sowie andere nationale Grenzwerte sind immer 
anzugeben 

 
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

• Augen- und Gesichtsschutz 
• Hautschutz – Handschuhe 

Art des Materials und Materialstärke 
Durchbruchzeit des Handschuhmaterials  

•  Atemschutz 
Atemschutzmaske mit Filter / Maske 
ggf. umluftunabhängiger Atemschutz 

• thermische Gefahren 
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 Grenzwerte 
 Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)  

 rechtsverbindliche Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz (TRGS 900) 
 zeitlich gewichtete, durchschnittliche Konzentration eines Stoffes  

in der Luft am Arbeitsplatz (Schichtmittelwert) 
 Angabe von Kurzzeitwerten (max. Überschreitungsfaktor des AGW  

mit Angabe von zulässiger Häufigkeit und Dauer der Überschreitung möglich 

 Biologische Grenzwerte (BGW)  
 toxikologisch-arbeitsmedizinisch abgeleitete Stoffkonzentration in Blut oder Urin 

(TRGS 903)  

 DNEL-Werte  
 DNEL = Derived No-Effect Level – im Rahmen der Einstufung abgeleitete 

Expositionshöhen, unterhalb deren der Stoff zu keiner Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit führt 

 Hilfestellung für die Beurteilung getroffener Maßnahmen bei Stoffen, für die kein 
AGW zur Verfügung steht. 

Die Einhaltung der Grenzwerte ist entscheidend für Art und Umfang 
der Schutzmaßnahmen! 
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 Persönliche Schutzausrüstung 

 Tragen Sie die vorgeschriebene persönliche 
Schutzausrüstung – beachten Sie das 
Gefahrstoffetikett oder die Betriebsanweisung.  

 Zur Ausrüstung können z. B. gehören:  
 Schutzhandschuhe 

(Chemikalienbeständigkeit – Material, 
Durchdringungszeit – beachten!) 

 Augenschutz (z. B. dichtschließende Brille 
oder Visier) 

 Atemschutz (Filterklasse beachten!) 
 Schutzkleidung (Schutztyp beachten!) 

 Achten Sie vor dem Einsatz darauf, dass Ihre 
Schutzausrüstung funktionstüchtig ist. 

 Achten Sie auf sachgerechte Aufbewahrung 
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 Persönliche Schutzausrüstung - Atemschutz 
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 Persönliche Schutzausrüstung - Augenschutz 
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 Persönliche Schutzausrüstung - Schutzhandschuhe 

Kryohandschuh 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 9 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Physikalisch-chemische Eigenschaften  
 
• Aussehen 
• Aggregatzustand 
• Geruch 
• pH-Wert 
• Siedepunkt / Siedebereich 
• Flammpunkt 
• Entzündlichkeit 
• Explosionsgefahr (UEG, OEG) 
• Brandfördernde Eigenschaften 
• Dampfdruck 
• Löslichkeit, Wasserlöslichkeit 
• Viskosität 
• Dampfdichte 
• Zündtemperatur 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 10 
des Sicherheitsdatenblattes 

Stabilität und Reaktivität  
 
• Angaben zu 

 
- Reaktivität 
- Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
- Unverträgliche Materialien 
- Chemische Stabilität 
- Zu vermeidende Bedingungen 
- Gefährliche Zersetzungsprodukte 
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Die wichtigsten Angaben in Abschnitt 11 
des Sicherheitsdatenblattes 

Toxikologische Eigenschaften 
 
• Dokumentation der Ergebnisse von Tierversuchen zur Einstufung 

(Pflichtangaben nach REACH-Verordnung bei den Gefahrenklassen: 
- Akute Toxizizät 
- Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut 
- Keimzellmutagenität 
- Karzinogenität 
- Reproduktionstoxizität 
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger / wiederholter Exposition 
- Aspirationsgefahr 
 

• In vielen Fällen aber auch textliche Beschreibungen von 
Schadensmöglichkeiten, betroffenen Organen etc. 
 

• Auch negative Erkenntnisse müssen aufgeführt sein 
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Die wichtigsten Angaben in den Abschnitten 12-15 des 
Sicherheitsdatenblattes 

12. Umweltbezogene Angaben 
• Für die Sicherheit in der An-/Verwendung in der Regel nicht 

bedeutsam, wohl aber bei Fragen zur Lagerung größerer Mengen 
 

13. Angabe zur Entsorgung 
• Angaben zur behördlich korrekten Entsorgung 

- Abfallschlüsselnummer 
 
14. Angaben zum Transport 
• Angaben für den gefahrgutrechtlichen Transport 

( für Gefahrgutbeauftragte 
 

15. Rechtsvorschriften 
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Umeltschutz und Entsorgung 

 Lassen Sie Gefahrstoffe grundsätzlich nicht in 
Kanalisation, Oberflächen- und Grundwasser 
gelangen. Ausnahmen können z. B. für Kleinmengen 
oder für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gelten. 

 Sammeln Sie Abfälle sicher, sodass gefährliche 
Reaktionen ausgeschlossen sind. 

 Führen Sie nicht kontaminierte und gereinigte 
Verpackungen einer Verwertung zu. 

 Lassen Sie, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, 
Abfälle unter Beachtung der Abfallvorschriften 
beseitigen. 

 Leihverpackungen: Geben Sie das Gebinde nach 
optimaler Entleerung dicht verschlossen und ggf. ohne 
Reinigung dem Lieferanten zurück. Tragen Sie dafür 
Sorge, dass keine Fremdstoffe in die Verpackung 
gelangen! 
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Die wichtigsten Angaben im Abschnitt 16 des 
Sicherheitsdatenblattes 

Sonstige Angaben 
 
• Geänderte Passagen im Sicherheitsdatenblatt 
• Abkürzungen und Akronyme 
• Literaturangaben und Datenquellen 
• Text der im Sicherheitsdatenblatt angegebenen H- und P-Sätze 
• Hinweise auf die für Arbeitnehmer geeigneten Schulungen   
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Gefahrstoffe - Betriebsanweisung 

- Einzelstoffbetriebsanweisungen 
(insbesondere für „sehr gefährliche“  
(cmr, giftig, explosiv etc.)  

- Gruppenbetriebsanweisungen 
(z.B. für brennbare Lösemittel, Säuren, 
Kältemittel, Spraydosen)   
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Betriebsanweisungen 
 
Betriebsanweisungen (für Gefahrstoffe) 
 
- geben in verkürzter Form Hinweise zum richtigen Umgang mit den 

Gefahrstoffen (Gefahren und Maßnahmen) 
 

- Aufbau zwingend vorgeschrieben (rechtl. Grundlage: GefStoffV. 
konkretisiert durch Technische Regel Gefahrstoffe TRGS 555) 
 

- durch Unterschrift des Vorgesetzten verbindliche Handlungsanleitung 
(arbeitsrechtliche Bedeutung) 
 

- Grundlage für entsprechende Unterweisungen (vor Aufnahme der Tätigkeit 
und danach jährlich wiederkehrend) 
 

- Aufbewahrung an geeigneter Stelle, so dass sie von den 
Mitarbeiter*innen eingesehen werden können (z.B. Aufhängen 
am Arbeitsplatz) 

 



Universität Konstanz 

  
 
 

 
 
 

 

Gefahrstoffe - Betriebsanweisung 
 

Inhalte einer Betriebsanweisung 
(vorgegeben durch TRG 555) 
 
1) Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit 
 
2) Bezeichnung des Gefahrstoffs 
 
3) Gefahren für Mensch und Umwelt 
 
4) Schutzmaßnahmen und Verhaltens- 
     regeln 
 
5) Verhalten im Gefahrfall 
 
6) Erste Hilfe 
 
7) Sachgerechte Entsorgung 
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Wie kommen Sie zu den Informationen? 
 Vom Sicherheitsdatenblatt  zur Betriebsanweisung 
 

Die Nummern beziehen sich auf die Angaben 
in der TRGS 555 „ Betriebsanweisung und 
Information der Beschäftigte“   
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Vom Sicherheitsdatenblatt zur Betriebsanweisung  
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Vom Sicherheitsdatenblatt zur Betriebsanweisung  
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Vom Sicherheitsdatenblatt zur Betriebsanweisung  
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Wie erstelle ich eine Betriebsanweisung?  
 
Grundlage ist immer das aktuelle Sicherheitsdatenblatt  

 2 Möglichkeiten:  

1) über DaMaRIS 
 Vorgehensweise 
auf den AGU-Seiten 
beschrieben 

Achtung: nicht über „Stoffsuche“ und anschließend „Standard-BA“   

Stoff über „Raumverwaltung“ auswählen 
und dann „BA“ erstellen   
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Erstellung einer Betriebsanweisung mit DaMaRIS  
 
  viele Auswahl- und Ergänzungsmöglichkeiten und frei editierbare  
     Felder 
 

Achtung: immer mit den Angaben im Sicherheitsdatenblatt vergleichen  
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Wie erstelle ich eine Betriebsanweisung?  
 
2. Möglichkeit:  
 
Anpassung von Musterbetriebsanweisungen auf den Internetseiten 
der AGU (word-Dokumente) 
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Musterbetriebsanweisungen auf den Internetseiten AGU 
 

Achtung: viele BAs enthalten noch die alten Gefahrensymbole 
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Kennzeichnung - Wie erstelle ich Etiketten?  
 
 Nutzung von Damaris zur Erstellung von Etiketten 
 

3) Etikettengröße / Druckformat festlegen 
4) Häkchen bei Satznummer  H- und P-Nummern werden eingefügt  
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Kennzeichnung - Wie erstelle ich Etiketten?  
 
 Nutzung von Damaris zur Erstellung von Etiketten 
 

3) Etikettengröße / Druckformat festlegen 
4) Häkchen bei Satznummer  H- und P-Nummern werden eingefügt  
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Kennzeichnung - Wie erstelle ich Etiketten?  
 
 Nutzung von Damaris zur Erstellung von Etiketten 
 

5) fertig für den Druck  
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Vereinfachte Kennzeichnung in Laboren  
 

Wichtigste Voraussetzung für die 
Erlaubnis der vereinfachten 
Kennzeicnung: 
 
Betriebsanweisung vorhanden!! 
Unterweisung durchgeführt!!  

TRGS 201: „Einstufung in Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ 

Für Standflaschen in Laboren: 

- Komprimation des Informationsgehalt 
der H-Sätze in Phrasen 

- Anzahl der Sorten leicht erhöht 
- 3 Piktogramme für die Haupt-

gefahren i.d.R. ausreichend    
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Zum Nachlesen auf den Internetseiten der BG RCI  
 

Download der einzelnen 
Etiketten möglich 
 
Klebeetiketten können 
bestellt werden 
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Zum Nachlesen: Internetseiten der AGU 
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Zum Nachlesen: Gefahrstoffseiten auf den 
Internetseiten der Arbeitssicherheit / AGU 
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Gefahrstoffdatenbanken 
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E-Learning Unterweisung (ILIAS) zu den Themen 
„Gefahrstoffe“ und „Sicherheits im Labor“ 
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